
Masern 
 
Was sind Masern? 
Sie werden durch das weltweit verbreitete Masern-Virus verursacht, sind hochansteckend mit 
typischem Hautausschlag und hinterlassen in der Regel eine lebenslange Immunität. 
  

Wie werden Masern übertragen und wie lange ist man ansteckend? 
Der einzige bekannte natürliche Wirt des Virus ist der Mensch. Die Übertragung erfolgt von 
Mensch zu Mensch, in der Regel auf dem Luftweg über Tröpfchen und Tröpfchenkerne, die beim 
Husten oder Atmen ausgeschieden werden und im Umkreis von mehreren Metern zur 
Ansteckung führen können.  

Die Zeit von der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit beträgt in der Regel 8 bis 10 Tage, bis 
zum Ausbruch des Ausschlags 14 Tage (in Einzelfällen bis zu 21 Tagen). 

Die Ansteckungsfähigkeit beginnt bereits 5 Tage vor Ausbruch des Ausschlags und dauert bis 4 
Tage nach Auftreten des Ausschlags an. Die Symptome können trotz Ansteckungsfähigkeit 
gering ausgeprägt sein.  

Was sind die typischen Symptome? 
Masern haben einen zweiphasigen Krankheitsverlauf. Er beginnt mit meist hohem Fieber, 
Augenbindehautentzündung, Schnupfen, Husten und einem Ausschlag auf der 
Gaumenschleimhaut. Typisch sind die oft nachweisbaren weißen, kalkspritzerartigen Flecken an 
der Innenseite der Wangenschleimhaut. Nach weiteren 3-4 Tagen tritt unter erneutem Auffiebern 
der typische Hautausschlag am Kopf auf und breitet sich mit bräunlich-roten Flecken über den 
ganzen Körper aus. Neben einer teilweise schweren und lang anhaltenden Beeinträchtigung des 
Allgemeinbefindens mit Müdigkeit und Schwäche kann es bei 10-20% der Erkrankten zu 
Komplikationen kommen. Diese reichen von Mittelohrentzündungen über Lungenentzündungen 
bis zur Beteiligung des Gehirns, die dauerhafte Schäden hinterlassen kann. Auch Todesfälle 
kommen vor. 

Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung in Gemeinschaftseinrichtungen: 
Es besteht ein Tätigkeits- bzw. Besuchsverbot in Gemeinschaftseinrichtungen für Erkrankte und 
Personen mit krankheitsverdächtigen Symptomen sowie für Personen, die in der 
Wohngemeinschaft Kontakt zu einem Erkrankten oder einem Verdachtsfall hatten (§ 34 IfSG). 

Nicht geimpfte bzw. nicht geschützte Kontaktpersonen dürfen die Einrichtung erst nach 
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wieder betreten. Bei Nachweis einer Impfung 
(Impfausweis) bzw. eines ausreichenden Immunschutzes nach bereits durchgemachter 
Erkrankung (Blutuntersuchung) ist eine Wiederzulassung sofort möglich. 

Die Wiederzulassung ist erst nach Abklingen der klinischen Symptome, frühestens jedoch fünf 
Tage nach dem ersten Auftreten des Ausschlags möglich. Ein schriftliches ärztliches Attest ist 
nicht erforderlich. 

Wie kann sich das Personal im Alltag schützen? 
Beachtung der Hygienemaßnahmen. Zu den präventiven Maßnahmen zählt die Impfung, die 
auch für das Personal in der Kinderbetreuung entsprechend den Impfempfehlungen der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen wird. 

Schwangere ohne ausreichende Immunität sollen Kontakt mit ihrem behandelnden Arzt 
aufnehmen. 

Das müssen Sie beachten: 
Erkrankte Mitarbeiter bzw. die Erziehungsberechtigten betroffener Kinder müssen eine 
Erkrankung oder den Krankheitsverdacht der Gemeinschaftseinrichtung unverzüglich mitteilen.  
Die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung muss das Gesundheitsamt personenbezogen 
benachrichtigen. 

Über einen Aushang werden die Eltern (ohne Personenbezug) informiert, damit gefährdete 
Personen (z. B. ungeschützte Schwangere, immungeschwächte Personen) vorbeugende 
Maßnahmen einleiten können. 


